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E-Government;
Elektronische Zustellung – nachweisliche Zustellung im Auftrag von Privaten – zusepriv-1.3.0a;
Empfehlungsverfahren – Ersuchen um allfällige Stellungnahme bis 23. Februar 2009
Beilage

An den

Herrn Landesamtsdirektor

von

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

An den

Österreichischen Städtebund

Rathaus

1082 Wien




(post@stb.or.at)
An den

Österreichischen Gemeindebund

Löwelstraße 6

1010 Wien




(oesterreichischer@gemeindebund.gv.at)
An das

Bundeskanzleramt

IKT-Strategie des Bundes

Ballhausplatz 2

1010 Wien




(ikt@bka.gv.at)
Nach Abstimmung in der AG-Leiter Sitzung am 15. Jänner 2009 und Aussendung an die Mitglieder der Kooperation-BLSG am 21. Jänner 2009 zur allfälligen Stellung-nahme wurde in der PDÖ-Klausurtagung am 29. Jänner 2009 festgelegt, das im Rahmen der Arbeitsgruppe Infrastruktur/Interoperabilität erarbeitete Dokument „KONV-ZUSEPRIV-Spec 1.3.0a“ in das für den Empfehlungsstatus vorgesehene Abstimmungsverfahren einzubringen.

Dieses Dokument spezifiziert die Änderungen der einzelnen Komponenten der

behördlichen Zustellung, welche sich durch die Umsetzung der vorliegenden rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit der (nachweislichen) Zusendung von Dokumenten im Auftrag von Privaten ergeben.
Die Verbindungsstelle ersucht um allfällige Stellungnahme bis 23. Februar 2009. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt kein Einwand einlangen, würde Zustimmung angenommen und das oa. Dokument zur Empfehlung erhoben werden.
*) Um unterschiedliche Interpretationen einer allfälligen Stellungnahme zu verhindern und eine ordentliche Dokumentation aller Ergebnisse (Umfragen, Stellungnahmen, etc.) zu gewährleisten, wird ersucht, als Konklusio eine der folgenden Formulierungen zu verwenden: Dem Vorschlag wird zugestimmt. / Der Vorschlag wird abgelehnt. / Der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen.
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i.V. Mag. Werner Hennlich
